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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Anhörung)

16.11.2023 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Südwest (Anhörung) 21.11.2023 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue 
(Anhörung)

28.11.2023 Ö

Ausschuss für Planung und Hochbau (Vorberatung) 05.12.2023 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 12.12.2023 N

Beschluss:

„1. Dem Entwurf des Bebauungsplanes mit örtlicher Bauvorschrift „Wenden-West, 2. BA“, 
WE 63, sowie der Begründung mit Umweltbericht wird zugestimmt.

2. Zu den Entwürfen ist die Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) zu 
beteiligen.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Im Sinne dieser Zuständig-
keitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über die Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 (2) BauGB zu Bauleitplänen um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder 
die Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist. 
Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch 
nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher bleibt es bei der 
Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Das Anhörungsrecht des Stadtbezirksrates 112 Wabe-Schunter-Beberbach entsprechend 
§ 94 NKomVG bezieht sich auf die naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche im Geltungs-



bereich D des Bebauungsplanes (Anlage 2.4).

Das Anhörungsrecht des Stadtbezirksrates 222 Südwest entsprechend § 94 NKomVG 
bezieht sich auf die naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche im Geltungsbereich E des 
Bebauungsplanes (Anlage 2.5).

Historie / Rahmenplan
Der Rat der Stadt Braunschweig hatte am 12.03.1991 einem Rahmenkonzept für die weitere 
Entwicklung des Bereiches zwischen der Ortslage Wenden und der westlichen Stadtgrenze 
zugestimmt mit dem Ziel, eine umweltfreundliche, städtebaulich ausgewogene Gesamt-
planung für den dargestellten Bereich umzusetzen. Sie trägt der Schaffung von Wohn- und 
gewerblichen Bauflächen Rechnung.

Das Rahmenkonzept sieht angrenzend an die alte Ortslage Wenden ein neues Wohnquartier 
vor. Entlang der Bundesautobahn A 2 bis zum Mittellandkanal sind gewerbliche Flächen 
vorgesehen.

Als Puffer zwischen den Gewerbe- und Siedlungsgebieten ist im Rahmenkonzept ein 
zentraler übergeordneter Grüngürtel von der Straße Im Steinkampe im Südosten bis zum 
Mittellandkanal im Nordwesten geplant. Neben seiner klimaökologisch bedeutsamen 
Funktion als Frisch- oder Kaltluftschneise soll er u. a. der Freizeit- und Erholungsnutzung, 
dem Naturschutz, als Puffer (gegen Schadstoff- und Lärmimmissionen) sowie siedlungs-
ökologischen und stadtbildgestalterischen Ansprüchen dienen.

Die im Rahmenkonzept von 1991 vorgesehene Gliederung des Entwicklungsbereiches 
„Wenden-West“ wird weiterverfolgt. Aufgrund der Größe und Komplexität des Gebietes 
erfolgt das Planverfahren allerdings in Bauabschnitten. Mit Abschluss des Bebauungs-
planverfahrens „Wenden-West, 1. BA“, WE 62, wurde für den Bereich südlich der 
Veltenhöfer Straße bereits Baurecht geschaffen. Vor dem Hintergrund des dringenden 
Wohnraumbedarfes soll mit dem vorliegenden Plan nun ein weiterer Teil des 
Rahmenkonzeptes umgesetzt werden. Der Flächennutzungsplan stellt die Fläche, basierend 
auf einer Rahmenplanung aus dem Jahr 1991 bereits als Siedlungsfläche dar.

Eine Flächenverfügbarkeit der nördlich und westlich des Heideblicks liegenden Flächen ist 
derzeit nicht gegeben. Diese Flächen wurden daher nicht in den Geltungsbereich des 
2. Bauabschnittes aufgenommen.

Planungsziel und Planungsanlass
Der Geltungsbereich des 2. Bauabschnittes grenzt unmittelbar westlich an den heutigen 
Ortsrand von Wenden und unmittelbar nördlich an den Bebauungsplan „Wenden-West, 
1. BA“, WE 62, und umfasst das ca. 18,4 ha große Gebiet zwischen der Straße Heideblick im 
Westen und Norden, der Stadtbahntrasse im Osten und der Veltenhöfer Straße im Süden.

Städtebauliches Ziel für diesen Bauabschnitt ist eine umweltfreundliche und städtebaulich 
ausgewogene Siedlungserweiterung. Die Flächen bieten auf Grundlage der aktuellen 
Überlegungen Potenzial für schätzungsweise rund 700 Wohneinheiten – was statistisch 
gesehen einem Zuwachs von durchschnittlich rund 1.500 Einwohnern entspricht. Angestrebt 
wird ein Mix aus Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern, wobei Einfamilienhäuser 
überwiegend in flächensparender Bauweise als Reihen- und Doppelhäuser vorgesehen sind. 
Dabei sollen im Plangebiet sowohl kleinere als auch größere Wohneinheiten entstehen, so 
dass sowohl Haushalte mit wenigen als auch mehr Personen / Kindern einen 
entsprechenden Wohnraum finden können.

Insgesamt ist im Plangebiet eine Quote von mindestens 30 % des Wohnraumes mit 
Belegungs- und Mietpreisbindung und 10% des Wohnraums im mittleren Preissegment 
vorgesehen. Ziel ist es, trotz der derzeitigen Inflation verbunden mit den gestiegenen Zinsen 
und den hohen Baukosten ein attraktives Wohnangebot für verschiedene 
Bevölkerungsgruppen zu schaffen.



Eine ausreichend breite, durchgehende Grünverbindung zwischen dem westlichen Freiraum 
und dem Ortsrand von Wenden trennt das Wohngebiet in einen nördlichen und einen 
südlichen Teilbereich. Der Grünzug soll neben der Freizeit- und Erholungsnutzung dem 
Naturschutz sowie siedlungsökologischen und stadtbildgestalterischen Ansprüchen dienen. 
Zugleich übernimmt er die klimaökologisch bedeutsame Funktion als Frisch- oder 
Kaltluftschneise.

Das Wohngebiet wird über die Veltenhöfer Straße erschlossen und hierüber an den Ortskern 
und die dort vorhandene Infrastruktur angebunden. Zur Vermeidung von Durchgangsverkehr 
im Bereich der angrenzenden Schulen wird die Durchfahrt für den motorisierten Individual-
verkehr im nördlichen Bereich des Heideblickes ausgeschlossen bzw. nur für Fuß- und 
Radverkehr, Ver- bzw. Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge, ggf. ÖPNV sowie für den 
landwirtschaftlichen Anliegerverkehr ermöglicht. Gebietsintern werden die Baufelder 
größtenteils über Wohnwege und verkehrsberuhigte Bereiche erschlossen. Um die verkehrs-
bedingten Umweltbelastungen, die Inanspruchnahme von Flächen und die negativen 
Auswirkungen des Pkw-Verkehrs weitestgehend zu begrenzen, soll das Gebiet als 
„autoarmes Quartier“ entwickelt werden.

Für den Fuß- und Radverkehr ist daher im gesamten Plangebiet eine starke Durchlässigkeit 
vorgesehen. Über die fußläufig erreichbaren Haltestellen „Heideblick“ und „Veltenhöfer 
Straße“ ist das Gebiet bereits hervorragend an das ÖPNV-Netz angebunden. Am 
südwestlichen Rand des Plangebietes entsteht mit Ausbau der Veltenhöfer Straße eine 
weitere Bushaltestelle.

Damit den Verkehrsteilnehmenden der Umstieg auf alternative Mobilitätsformen erleichtert 
wird, ist zudem die Umsetzung eines nachhaltigen Mobilitätskonzeptes geplant. Dies 
beinhaltet ein aufeinander abgestimmtes Management des öffentlichen und privaten Stell-
platzangebotes. Zwei Quartiersgaragen sollen den öffentlichen Raum vom motorisierten 
Verkehr entlasten und so zu einer höheren Aufenthaltsqualität beitragen.

Die Quartiersgaragen bieten außerdem die Chance, alternative Mobilitätsangebote zu 
bündeln und z. B. Bike- und Car-Sharing-Angebote aufzunehmen, so dass der Wechsel der 
Verkehrsträger erleichtert werden kann. Zudem lassen sie sich veränderten Mobilitäts-
bedarfen besser anpassen als beispielsweise Tiefgaragen. Ein Verzicht auf die feste 
Zuordnung von Stellplätzen zu Wohnungen eröffnet nicht zuletzt die Möglichkeit der Mehr-
fachnutzung, insbesondere dort, wo sich Nutzungsansprüche im Tagesverlauf verteilen – 
tagsüber Arbeit oder Einkauf, abends Wohnen. Durch einen verringerten Flächenanspruch 
des ruhenden und fließenden Verkehrs steht letztlich mehr Bauland für den Wohnungsbau 
und für Grünflächen zur Verfügung. Weniger Pkw-Verkehr bedingt zudem auch weniger 
Lärm, bessere Luft und mehr Sicherheit für spielende Kinder im Quartier.

Integriertes ökologisches Konzept
Im Sinne eines integrierten ökologischen Konzeptes wird im Bebauungsplanverfahren 
„Wenden-West, 2. BA“ ein besonderes Augenmerk auf die Umsetzung der Maßnahmen aus 
dem integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK 2.0) zur klimagerechten Baulandentwicklung 
gelegt. Dazu gehört u. a. auch die konsequente Umsetzung der Leitlinie „Klimagerechte 
Bauleitplanung“.

Vor diesem Hintergrund sind im Plangebiet neben der klimafreundlichen Mobilität u. a. eine 
kompakte, flächensparende Bauweise, die Sicherung von Frischluftschneisen, die Schaffung 
von Ausgleichsräumen für die Naherholung und den Naturschutz, die umfassende Durch-
grünung im Straßenraum wie auch Fassaden- und Dachbegrünung zur Verbesserung des 
Kleinklimas sowie eine möglichst klimaneutrale Energieversorgung vorgesehen.

Ein wesentlicher Aspekt des integrierten ökologischen Konzeptes im Plangebiet ist zudem 
der sensible und klimaangepasste Umgang mit Regenwasser. So soll anfallendes Regen-
wasser im Baugebiet nicht einfach über die Kanalisation abgeleitet, sondern gemäß dem 
Prinzip der Schwammstadt lokal aufgenommen und dem natürlichen Wasserkreislauf 
zurückgeführt werden.



CO2-neutralen Energie- und Wärmeversorgung
Nach dem Grundsatzbeschluss zum IKSK 2.0 des Rates der Stadt Braunschweig ist für das 
Stadtgebiet das Ziel der Klimaneutralität bis 2030 anzustreben. Ein wesentliches Ziel dieses 
Bebauungsplanes ist es daher, die Herstellung einer CO2-neutralen Energie- und Wärme-
versorgung zu ermöglichen.

Im Rahmen einer ersten Konzeptstudie (Anforderungen einer klimaneutralen Wärmever-
sorgung, BS|ENERGY, September 2022) sind daher verschiedene Erzeugungskonzepte zur 
Wärmeversorgung des Quartiers untersucht worden. Angestrebt wird demnach der Ausbau 
eines an eine Energiezentrale angeschlossenen klimafreundlichen Wärmenetzes. Damit der 
überwiegende Anteil der Wärme über Umweltwärme bereitgestellt werden kann, bieten sich 
Geothermiesonden an, die in der zentralen Grünfläche untergebracht werden können. 
Zusätzlich ist die Nutzung des Mittellandkanals, des städtischen Abwassers oder der 
Umgebungsluft als Wärmequelle denkbar. Darüber hinaus ist eine flächendeckende Nutzung 
von Solarenergie erforderlich um den erforderlichen Strombezug aus dem Netz weitest-
möglich zu reduzieren und so die geforderte CO2-Neutralität zu erreichen.

Die Umsetzung des geplanten Energiekonzeptes kann im Rahmen der Festsetzungen 
grundsätzlich ermöglicht werden. Ein abschließendes Ergebnis hinsichtlich der tatsächlichen 
Umsetzbarkeit wird jedoch erst die nachfolgend zu erstellende Machbarkeitsstudie liefern 
können, die in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger noch erarbeitet werden muss.

Ausbau der Infrastruktur 
Der Stadtteil Wenden verfügt mit mehreren Kindertagesstätten, umfassenden Nahvers-
orgungsangeboten, medizinischen Praxen, einer Grundschule und einem Gymnasium 
bereits über eine sehr gute infrastrukturelle Ausstattung. Zur Deckung des zusätzlichen 
Bedarfes sollen im Baugebiet darüber hinaus jedoch noch weitere Kindertagesstätten, 
Kinder- und Jugendspielflächen sowie Freizeit- und Begegnungsräume geschaffen werden. 
Zudem wird im Freiraumkonzept auch ein geeigneter Platz für Veranstaltungen wie z. B. 
Volksfeste berücksichtigt. Der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses wird im Rahmen der 
Festsetzungen ebenfalls ermöglicht.

Entsprechend der zukünftigen Anforderungen gilt es darüber hinaus, auch die wohnortnahe, 
fußläufig erreichbare Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfes zu sichern. Eine 
Aufnahme des Stadtteilzentrums an der Hauptstraße in das ISEK-Projekt „Starke Mitten“ ist 
unabhängig vom Planverfahren bereits vorgesehen, um das Stadtteilzentrum mit zentralen 
Funktionen aufzuwerten und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Ergänzend dazu ist zur 
Sicherung des zusätzlichen Bedarfes zudem die Schaffung von Baurecht für einen 
Gebietsversorger im neuen „autoarmen“ Quartier vorgesehen.

Bei Realisierung des Wohngebietes wird außerdem die Notwendigkeit gesehen, die 
zuständige Grundschule Wenden zu erweitern und das benachbarte Lessinggymnasium, das 
derzeit noch Räume der Grundschule Wenden nutzt, weiter auszubauen. Dies wird durch 
Nachverdichtung am bestehenden Schulstandort unter Ausnutzung des geltenden 
Planungsrechtes erfolgen.

Städtebauliches Ziel ist es, durch die Ausnutzung vorhandener bzw. durch den Ausbau 
weiterer sozialer und technischer Infrastruktur für die zukünftigen Bewohner des Gebietes 
„Wenden-West“ ein attraktives Wohnumfeld zu schaffen. Eine gute kleinräumliche 
Erreichbarkeit der Infrastruktur hat nicht zuletzt neben positiven Effekten auf das Verkehrs-
geschehen meist auch positive Auswirkungen auf die Teilhabechancen, die Lebendigkeit und 
die Lebensqualität im zukünftigen Wohnquartier.

Freizeit- und Erholungsraum
Die im Plangebiet vorgesehenen Grünräume sollen unter Berücksichtigung der Nutzungs-
ansprüche jeweils zu einer naturnahen und abwechslungsreich gestalteten Parkanlage für 
die wohnungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung und Freizeitnutzung ausgebaut 



werden. Zugleich sollen sie zur ausreichenden Kalt- und Frischluftversorgung der 
angrenzenden Wohngebiete sowie zur Entlastung bei stärkeren Regenereignissen beitragen.

Bei der Dimensionierung und Gestaltung der allgemeinen öffentlichen Grünflächen werden 
u. a. die aus dem Baugebiet resultierenden Flächenansprüche für die Kinderspiel-, Jugend- 
und Mehrgenerationenplätze sowie Anlagen zur Gebietsentwässerung berücksichtigt. 
Darüber hinaus soll die erholungswirksame Grünfläche auch dem Stadtteil Wenden 
zugutekommen und somit eine Überbauung der freien Landschaft, die aufgrund dieser 
Planung und den damit einhergehenden Verlust von erholungswirksamem Landschaftsraum 
entsteht, ausgleichen.

Um die geplanten Grünanlagen an den Ortskern anzuschließen, soll eine zusätzliche Fuß- 
und Radwegeverbindung über die Stadtbahnlinie im Bereich der Neusalzstraße/ 
Bunzlaustraße geschaffen werden. Eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende Fuß- und 
Radwegeverbindung wird zum Teil abgeschirmt und entlang von abwechslungsreicher 
Bepflanzung durch das Plangebiet hindurchführen. Sie wird über den 1. Bauabschnitt hinaus 
in Richtung Innenstadt führen. Im Norden mündet der Weg auf den Heideblick, wo er als 
Teilstück der wichtigen übergeordneten Wegeverbindung über den Mittellandkanal hinweg in 
Richtung „Waller See“ und in den Landschaftsraum der Schunterniederung führen wird. 
Somit ist auch die überörtliche Anbindung des Wohngebietes sichergestellt.

Am 08.02.2022 hatte der Verwaltungsausschuss die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Wenden-West, 2. BA“, WE 63, beschlossen. Das Ziel des Bebauungsplanes ist, die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung der vorgenannten Entwicklungsziele 
zu schaffen. Im besonderen Fokus der Planung stehen dabei die vom Rat beschlossenen 
Ziele des Klimaschutzkonzeptes 2.0. Dazu gehören die konsequente Beachtung der Leitlinie 
„Klimagerechte Bauleitplanung“, die Zielstellung einer möglichst klimaneutralen Energie-
versorgung sowie einer klimagerechten Mobilität des zukünftigen Wohngebietes.

Verfahren
Der Flächennutzungsplan stellt die Fläche, basierend auf der Rahmenplanung aus dem Jahr 
1991, als Siedlungsfläche und Grünfläche dar. Aus dieser Darstellung kann die vorgesehene 
Nutzung entwickelt werden.

Für den überwiegenden Teil des Geltungsbereiches existiert bisher noch kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan, jedoch ein Aufstellungsbeschluss aus dem Jahr 1995, der auf der 
Rahmenplanung basiert und ein größeres Gebiet umfasst. Für den im Betreff bezeichneten 
Geltungsbereich A des Plangebietes wurde dieser mit dem Aufstellungsbeschluss jedoch 
zurückgenommen und das Verfahren unter der Bezeichnung Bebauungsplan „Wenden-
West, 2. BA“, WE 63, fortgeführt.

Für den nordöstlichen Teilbereich gilt der rechtskräftige Bebauungsplan „Das Mittelfeld“, 
WE 40, aus dem Jahr 1975. Der qualifizierte Bebauungsplan setzt u. a. eine Gemein-
bedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Schule“ sowie Verkehrsflächen fest, die in dem 
Bereich jedoch in dieser Form nicht realisiert wurden. Im Bereich der Stadtbahnwende-
schleife werden die Planfestgestellten Flächen nachrichtlich übernommen.

Zur Umsetzung der vorgenannten Planungsziele hatte der Verwaltungsausschuss am 
08.02.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wenden-West, 2. BA“, WE 63, 
beschlossen.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
und sonstiger Stellen
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 23.03.2022 bis 09.05.2022 durchgeführt.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
und sonstiger Stellen
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 26.05.2023 bis 07.07.2023 durchgeführt. Die 
Leitungsträger haben Hinweise zur leitungsgebundenen Ver- und Entsorgung bzw. zu 



vorhandenen Leitungen gegeben. Weitere Aspekte betrafen Anregungen zum Artenschutz, 
zur Energieversorgung, zum Umgang mit Niederschlagswasser, aber auch Bedenken 
hinsichtlich des Flächenverlustes für die Landwirtschaft.

Die Hinweise auf die Nähe zum Flughafen und der daraus resultierenden Lärmbelastung 
sowie mögliche Auswirkungen des geplanten Nahversorgers auf den Zentralen Versorgungs-
bereich bzw. das Stadtteilzentrum „Wenden Hauptstraße“ sind gutachterlich untersucht 
worden und die Ergebnisse in die Planung eingeflossen.

Aus den Stellungnahmen sind jedoch keine Umstände hervorgegangen, die eine grund-
legende Änderung der Planung erforderlich gemacht hätten.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefügt und dabei mit 
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB
In der Zeit vom 22.08.2022 bis 09.09.2022 standen die Unterlagen zur Planung in Form 
eines Aushangs sowie im Internet der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Am 31.08.2022 wurde zudem eine Bürgerversammlung durchgeführt.

Die Fragen/ Stellungnahmen liegen als Zusammenfassung mit kurzen Antworten der 
Verwaltung als Niederschrift bei (siehe Anlage 6).

Empfehlung
Die Verwaltung empfiehlt die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB zum 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Wenden-West, 2. BA“, WE 63.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1.1: Übersichtskarte zur Lage der Geltungsbereiche A, B, C und D im Stadtgebiet
Anlage 1.2: Übersichtskarte zur Lage des Geltungsbereiches E im Stadtgebiet
Anlage 2.1: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A)
Anlage 2.2: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich B)
Anlage 2.3: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich C)
Anlage 2.4: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich D)
Anlage 2.5: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich E)
Anlage 2.6: Planzeichenerklärungen
Anlage 3: Nutzungsbeispiel zum Bebauungsplan
Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 5: Begründung mit Umweltbericht
Anlage 6: Niederschrift der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB


